
 

   

Betriebsvereinbarung zur Förderung der Auszubildenden 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

Die Betriebsvereinbarung gilt: 

räumlich: für  

persönlich: für alle gewerblichen, kaufmännischen und technischen 

Auszubildenden im Sinne des Berufsbildungsgesetzes sowie alle weiteren zur 

Berufsausbildung beschäftigten Arbeitnehmer. 

 

§ 2 

Grundsätze 

Die Ausbildungsleitung verpflichtet sich, jedem Auszubildenden zu Beginn der 

Berufsausbildung einen Ausbildungsrahmenplan der IHK und einen zeitlich und 

sachlich gegliederten Ausbildungsplan auszuhändigen. Mit Inkrafttreten dieser 

Betriebsvereinbarung verpflichtet sich die Ausbildungsleitung, den Abteilungen den 

entsprechenden Qualifikations- und Förderbogen auszuhändigen. Die 

Vervielfältigung des Qualifikations- und Förderbogens erfolgt dann in der jeweiligen 

Ausbildungsabteilung. 

 

Das Qualifikations- und Fördersystem soll die erfolgreiche Berufsausbildung im 

fachlichen und im überfachlichen Bereich gewährleisten. Wesentliches 

Ausbildungsziel ist die Befähigung zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 

Tätigkeit, die das selbstständige Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. 

Neben den fachlichen Kompetenzen sind auch personale Selbstständigkeit) und 

soziale Kompetenzen von besonderer Bedeutung, um die Auszubildenden in ihrem 

Lernverhalten auf die Gegebenheiten des Berufslebens und die des Betriebes 



 

   

vorzubereiten. Die Auszubildenden sollen lernen, sich neue Lerninhalte 

selbstständig zu erarbeiten. 

 

Die Sicherstellung dieser Ziele erfolgt durch Kontrollen des Ausbildungsstandes 

und Förderung der Qualifikation und Lernziele. Die Auszubildenden erhalten eine 

Kopie über ihren individuellen Ausbildungsstand und werden dadurch angeregt, 

eigenverantwortlich Schlüsse für ihre weitere Ausbildung zu ziehen. Die Ausbilder 

erhalten Aufschluss über den Ausbildungserfolg. 

 

Bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte werden fachliche und übergreifende 

Qualifikationen in konkreten Arbeitssituationen und -aufgaben systematisch 

zusammengeführt und miteinander verknüpft. Die Lern- und Qualifikationsziele 

sind im betrieblichen Ausbildungsplan für die einzelnen Ausbildungsabschnitte 

festgelegt. Sie sind aus dem für den jeweiligen Beruf gültigen 

Ausbildungsrahmenplan abgeleitet und ständig den Gegebenheiten der 

Berufsausbildung mit Zustimmung des Betriebsrats anzupassen. Zur Vermittlung 

von Schlüsselqualifikationen ist es notwendig, die Ausbildungsmethoden zu 

erweitern und zu verändern. Es sind Ausbildungsmethoden einzusetzen, die 

selbstständiges Lernen fördern und das Erlernen der Schlüsselqualifikationen 

ermöglichen. 

 

§ 3 

Beurteilungsgrundlage 

Die für die einzelnen Ausbildungsabschnitte im Ausbildungsplan festgelegten Lern- 

und Qualifikationsziele werden in einem jeweiligen Qualifikations- und Förderbogen 

dokumentiert, hierauf bezieht sich der jeweilige Qualifikations- und Förderbogen. 

Anhand objektiver Beurteilungsmerkmale wird die Fachkompetenz beurteilt. Die 

Methodenkompetenz wird anhand der vorgegebenen Lernziele überprüft. Die 

Sozialkompetenz wird durch Gruppengespräche, Gruppenarbeit in Form der 



 

   

Planung, Durchführung, Auswertung und der kritischen Nachbetrachtung von 

Projektarbeit, die der Ausbilder moderiert, gefördert. Sozialkompetenz darf nicht 

beurteilt werden. 

 

§ 4 

Ausbildungsablauf 

Sollten Veränderungen im Ausbildungsablauf der folgenden Ausbildungsberufe die 

Formulierung ergänzender Ausbildungsziele notwendig machen, so bedarf es hierzu 

der Zustimmung des Betriebsrats. 

 

§ 5 

Ausbilder/Ausbildungsbeauftragte 

Dem Betriebsrat sind alle Ausbilder (haupt- und nebenberuflich) und 

Ausbildungsbeauftragte schriftlich zu benennen. Neu einzustellende 

hauptberufliche sowie neu betrieblich eingesetzte hauptberufliche Ausbilder haben 

nach § 30 BBiG ihre Eignung entsprechend der Ausbildereignungsverordnung 

nachzuweisen. Das Gleiche gilt für die im Betrieb beschäftigten 

Ausbildungsbeauftragten. Ausbildungsbeauftragte sind alle die, die damit 

beauftragt wurden, dem Auszubildenden die Ausbildungsziele zu vermitteln. Alle 

hauptberuflichen Ausbilder und die mit der Ausbildung beauftragten Arbeitnehmer 

sind rechtzeitig und während der Arbeitszeit über die Grundsätze und das Verfahren 

des Qualifikations- und Förderbogens zu unterweisen. 

 

Die den Betriebsrat benannten haupt- und nebenberuflichen Ausbilder werden 

entsprechend ihrer Ausbildungsaufgabe im erforderlichen Maße durch geeignete 

innerbetriebliche bzw. außerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen auf die 

Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen vorbereitet. Um auch 

auf Dauer eine den Anforderungen der Neuordnung entsprechende Ausbildung zu 

gewährleisten, ist es notwendig, allen haupt- und nebenberuflichen Ausbildern eine 



 

   

fachliche und pädagogische Weiterbildung zu garantieren. Um dieses 

sicherzustellen, ist allen haupt- und nebenberuflichen Ausbildern und deren 

Stellvertretern jährlich mindestens eine Woche Freistellung zu gewährleisten. 

Kosten, die aufgrund der Weiterbildungsmaßnahmen (inklusive Lohn- und 

Gehaltsforderungen) entstehen, werden vom Arbeitgeber übernommen. Der 

jährliche Weiterbildungsbedarf wird zwischen Ausbildungsleitung, Betriebsrat 

(Berufsbildungsausschuss) und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

beraten. Den Ausbildungsbeauftragten ist zur ordnungsgemäßen Durchführung 

ihrer Ausbildungstätigkeit ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. 

 

Alle sechs Monate soll ein Gespräch zwischen Ausbildungsleitung, 

Ausbildungsbeauftragten, Jugend- und Auszubildendenvertretung und Betriebsrat 

(Berufsbildungsausschuss) stattfinden. 

 

§ 6 

Fachliche und pädagogische Betreuung der Auszubildenden 

Um die Qualität der Ausbildung zu sichern, sind die Ausbildungsgruppen 

zahlenmäßig so zusammenzusetzen, dass entsprechend der Ausbildungsinhalte 

eine gute fachliche und pädagogische Betreuung erreicht wird. Das Verhältnis 

hauptberuflicher Ausbilder zu Auszubildenden in den jeweiligen 

Ausbildungsgruppen soll 1: 16 nicht überschreiten. 

 

Die Ausbildungsmittel sind für alle Ausbildungsberufe ständig und zu Beginn der 

Ausbildung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft unter anderem: 

Fachliteratur (Formelsammlungen, Tabellenbuch, PAL-Bücher etc.), Büromaterial 

(fachspezifische Schablonen, Schreibgeräte, Papier etc.), Werkstoffe, Werkzeuge 

und Sonstiges. 

 

 



 

   

§ 7 

Ausbildungsstandkontrolle/Zeiträume 

Die Überprüfung des Ausbildungsstandes nimmt der für den jeweiligen 

Ausbildungsabschnitt verantwortliche Ausbilder bzw. der Ausbildungsbeauftragte 

in Absprache mit den Auszubildenden vor. Die Kontrolle der Ausbildungsziele 

erfolgt entsprechend der in der Anlage beigefügten Qualifikations- und 

Förderbogen. Sie sind Bestandteil der Betriebsvereinbarung. Das Bewerten der im 

Qualifikations- und Förderbogen aufgeführten Ausbildungsziele hat vom 

vermittelnden Ausbildungsbeauftragten unmittelbar nach Vermittlung des 

jeweiligen Ausbildungszieles zu erfolgen. Der Qualifikations- und Förderbogen darf 

nicht in die Personalakte abgelegt werden. Ein ausgefüllter Qualifikations- und 

Förderbogen darf nur für den Auszubildenden kopiert oder vervielfältigt werden. 

 

§ 8 

Ausbildungsgespräch 

Die Auszubildenden sind zu Beginn der Ausbildung über die Grundsätze und das 

Verfahren des Qualifikations- und Förderbogens unter Beteiligung des Betriebsrats 

(Berufsbildungsausschusses) und der Jugend- und Auszubildendenvertretung zu 

informieren. Der Ausbilder muss mit dem Auszubildenden zum Abschluss des 

Ausbildungsabschnittes das Ergebnis des Qualifikations- und Förderbogens 

besprechen. Längere Ausbildungsabschnitte sind in übersichtliche Unterabschnitte 

aufzuteilen, die zwei Wochen nicht unter-, sechs Wochen nicht überschreiten 

sollen. Der Auszubildende erhält die Möglichkeit, zum Ausbildungsgespräch 

unabhängig Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahme wird in schriftlicher Form an 

die Ausbildungsleitung weitergeleitet. Diese hat, wenn nötig, Konsequenzen zu 

ziehen (Gespräche mit den Beteiligten unter Teilnahme JAV/BR). 

§ 84 BetrVG (Beschwerderecht) ist hiervon nicht berührt. Auf Wunsch des 

Auszubildenden müssen Streitfälle, die sich aus dem Qualifikations- und 



 

   

Förderbogen ergeben, in einer paritätisch besetzten Kommission (Betriebsrat und 

Ausbildungsleitung) behandelt und geregelt werden. 

 

§ 9 

Förderungsmaßnahmen 

Wurde das Lernziel nur teilweise erreicht, müssen von der Ausbildungsleitung 

Maßnahmen zur Förderung eingeleitet werden. Handelt es sich um überbetriebliche 

oder außerbetriebliche Maßnahmen, so müssen diese mit dem Betriebsrat 

(Berufsbildungsausschuss) und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

abgestimmt werden. Die jeweilige Maßnahme ist dem Auszubildenden zu erläutern. 

Bei der Stellungnahme »Ausbildungsziele nicht erreicht«, sind hierzu Erläuterungen 

über Art und Umfang anzugeben. Gründe wie zum Beispiel: Krankheit, Urlaub, 

fehlende Arbeitsmittel usw. sind ebenfalls zu dokumentieren. Wurden 

Ausbildungsziele nicht erreicht, so sind Vorschläge für entsprechende Maßnahmen 

zur Beseitigung der Mängel auszuführen (z.B. Verlängerung des 

Ausbildungsabschnittes, spezielle Fördermaßnahmen in folgendem 

Ausbildungsabschnitt etc.). 

 

§ 10 

Aufbewahrung 

Die Qualifikations- und Förderbogen werden der Ausbildungsleitung zugeleitet, dort 

bis zur Beendigung der Ausbildung aufbewahrt und nach Beendigung der 

Ausbildungszeit vernichtet. 

 

§ 11 

Mitbestimmung des Betriebsrats 

§§ 95–98 des BetrVG bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt. 

 

 



 

   

§ 12 

Inkrafttreten und Geltungsbereich 

Diese Betriebsvereinbarung gilt vom . . . . . . . . . für alle Auszubildenden bei . . . . . . . 

und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Betriebsvereinbarung gilt die vorstehende 

Vereinbarung weiter. 

 


